
9. Satzung zur Änderung der  

Kindertageseinrichtungsgebührensatzung (KiTaGebS) 

des Marktes Vestenbergsgreuth 
 

 

vom 15. Juni 2026 

 

 

Aufgrund von Art. 2 und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 

der Markt Vestenbergsgreuth folgende Satzung: 

 

§ 1 

 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung 

des Marktes Vestenbergsgreuth (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung - KiTaGebS) vom  

13. Juli 2015 (veröffentlicht im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch 

Nr. 962 vom 24.07.2015) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Die monatlichen Benutzungsgebühren werden den Buchungszeiten entsprechend erho-

ben: 
 

a) bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres: 
   

mehr als 2 bis 3 Stunden  105,00 €  

mehr als 3 bis 4 Stunden  120,00 €  

mehr als 4 bis 5 Stunden  135,00 €  

mehr als 5 bis 6 Stunden  150,00 €  

mehr als 6 bis 7 Stunden  165,00 €  

mehr als 7 bis 8 Stunden  180,00 €  

mehr als 8 bis 9 Stunden  195,00 € 

mehr als 9 Stunden 210,00 € 

 

b) ab dem vollendeten dritten Lebensjahr: 
    

mehr als 3 bis 4 Stunden  92,00 €  

mehr als 4 bis 5 Stunden  102,00 €  

mehr als 5 bis 6 Stunden  112,00 €  

mehr als 6 bis 7 Stunden  122,00 €  

mehr als 7 bis 8 Stunden  132,00 €  

mehr als 8 bis 9 Stunden  142,00 €  

mehr als 9 Stunden  152,00 € 

 

c) im Kinderhort: 
   

mind. 1 bis 2 Stunden 58,00 € 

mehr als 2 bis 3 Stunden  80,00 €  

mehr als 3 bis 4 Stunden  92,00 €  

mehr als 4 bis 5 Stunden  102,00 €  



mehr als 5 bis 6 Stunden  112,00 €  

mehr als 6 bis 7 Stunden  122,00 €  

mehr als 7 bis 8 Stunden  132,00 €  

mehr als 8 Stunden  142,00 €“ 

 

2. § 9 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 9 Finanzielle Unterstützung des Freistaates Bayern 

 
(1) 1Der Freistaat Bayern leistet einen Zuschuss zum Betreuungsbeitrag für Kinder in Kinderta-

geseinrichtungen, die die Voraussetzungen des BayKiBiG erfüllen. 2Der Beitragszuschuss 

wird mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. 3Er gilt ab dem 1. Sep-

tember des Jahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, und wird bis zur Einschu-

lung gezahlt. 

 

(2) 1Die Benutzungsgebühr des Marktes Vestenbergsgreuth wird um diesen Zuschussbetrag 

gemindert, so dass der Gebührenschuldner monatlich nur die Differenz zu begleichen hat. 2Ist 

die Gebühr niedriger als die staatlichen Zuschussleistungen, besteht für den Gebührenschuld-

ner kein Anspruch auf Zahlungsausgleich.“ 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. September 2026 in Kraft. 

 

 

Vestenbergsgreuth, 15. Juni 2026 

Markt Vestenbergsgreuth 

 

gez. 

 

Müller 

Erster Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachungsvermerk: 
 

Die Bekanntmachung erfolgt durch Veröffentlichung im digitalen Amtsblatt auf der Internetseite 

der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch. 

Internet-Adresse: www.vg-hoechstadt.de/digitales-amtsblatt/vestenbergsgreuth/. 

Erster Tag der Veröffentlichung: 17.06.2026. Letzter Tag der Veröffentlichung: 17.07.2026. 


